
Beilage ck.

K ! r ch e n o r d n u n g.

§. 1 .
Eine Kirchcnordnung übernimmt die Sorge für

zweckmäßige Einrichtung und Leitung derjenigen Jnftitu-
^ tionen, welche der Begründung, Erweckung und Förderung

des evangelischen Glaubens, Sinnes, und Lebens gewid¬
met sind.

2 .

Sie geht dabei von der llebcrzengnng aus, daß eine

wohlbemessenr, äußere, die innere Freiheit des Geistes da¬
rum nicht bcfangendc Uebereinstimmung in der Form des
Unterrichtes, der öffentlichen Gottesverehrungen, der Feier
der heiligen Sakramente, und aller das Gemüth anspre¬

chenden Ncligionshandlungen mit bestimmten Vorschriften

und Formularen zu diesem Allen eben so nothwendig als
ersprießlich ist, damit dadurch

Aller an Geist sehr häufig nicht kompetenten, und an

Sinn nicht immer reinen Willkührlichkcit der Geistli¬

chen hierin vorgebeugr, die unvermeidlich hieraus entste¬
hende Verwirrung ganzer christlichen Gemeinden, oder

einzelner Glieder derselben in ihren religiösen Ansichten
mit allmähliger Abweichung und Entfernung darin von
der Gcsammtlandeskirchc verhütet, dagegen die Einigkeit

im Geiste durch das Band des Friedens fleißig gehal¬
ten *), auch dem schlichten frommen Gemüthc der Ein¬

druck stiller andächtiger Theilnahme an den, ihm durch
langen Gebrauch vertraut und wcrth gewordenen For-

^ mularen durch immer, oder häufig andere, unbekannte,

welchen es im vorübercilenden Lauf« der Rede oder des

Vortrags weniger Nachdenken und nachempfinden kann,
nicht verkümmert werde.

L«

*) Eph. 4 , 3.



§» 3 »

Diese Kirchenordnung umfaßt
F» Lehr e.

Oder den öffentlichen Religionsunterricht in Kirchen

und Schulen.

Hierzu dienen der badischen Evangelischen Landeskirche

1) Das der Gcneralsynodc vorgelcgtc und von ihr zum

knrcrinustischcn Gebrauche approbirte gemeinschaftliche Lehr¬

buch Der Religion» Es bestimmt die Form des öffentlichen

Religionsunterrichtes überhaupt und dient zum Leitfaden

in den Sonntagskatechisationcn, beim Konfirmandcnuntcr-

richt und in den obcrn Klaffen der Schulen.

2) Für den ersten religiöse« Unterricht in den untern

Klaffen einstweilen ein, die lO Gebote, das apostolische

Glaubcnsbeken-rtniß, das Gebet des Herrn und die Einse¬

tzung der heiligen Sakramente nach dem Ritus der verei¬

nigten Kirche enthaltendes Büchlein, dem erweckende Sprü¬

che und Lieder, nebst dem kleinen Aahang aus dem Hei¬

delberger Katechismus beigcfügt werden.

3s Die neubcarbcitckcn, zur Vorlage bei der Gcncral-

synode gebrachten biblischen Geschichten zum erweck-

lichen und erbaulichen Schul- und Hausgebrauche.

Den bisherigen Katechismen der beiden Konfessionen

während ihrer Trennung bleibt hierbei ihr innerer und hi¬

storischer Werth, wenn sie auch aushören, die Form des

Unterrichtes zu geben«v. Kult» S,

Als Inn begriff aller öffentlichen Gottcsver»

ehrungen mit dem ihnen Anhängigen»
§. 4 -

Im Allgemeinen.

Wesentliche uied Hauprbcstandtheile desselben sind:

F.. Gesang.

Die vereinigte Evangelische Landeskirche sieht den derina-

ligen drückenden Seitumständen noch die Einführung und



Anschaffung eines neuen gemeinschaftlichen Gesangbu¬

ches nach, und behält einstweilen für die bisherigen rein *

Lutherischen Landcskheile daS in denselben Uebliebc, und

eben so in den bisher gemischten Landestheilcn die

daselbst eingeführten Gesangbücher für resonnirre und

lutherische Gemeinden. Sie dent'r aber zugleich, theils

aus Konformirung dieser verschiedenen Gesangbücher,

theilö auf die schon oft gewünschte und vorgcschlagene

Vervollständigung derselben, nicht durch einen besondern,

vielen Unannehmlichkeiten unterliegenden Anhang, son¬

dern durch alsbaldige Einschaltung der hinzukommenden

Lieder an den geeigneten Stellen, und bestimmt einen,

zum Vergriff der bisherigen Gesangbücher hinreichenden

Zeitraum van 10 bis 12 Jahren; nach dessen Verfluß

indessen das neue, gemeinschaftliche Gesangbuch, dem

die Melodien in einem Anhang bcizufügen sind, ohne

beschwerlichen Aufwand eingrsührt werden soll.

Mit Rücksicht hierauf und in wcitcrm Betracht,

-aß obgedachtc beide Gesangbücher in den Landestheilcn

gemischter Konfession eben jetzt einer demnächstigcn neuen

Auflage bedürfe», wird zu Umgehung dieser sogleich eine

mäßige und also wohlfeile Sammlung der, beiden Ge¬

sangbüchern gemeinschaftlichen Lieder veranstaltet, und

für die gemischten Gemeinden mit der Ordination aus-

gegeben werden, daß nur die darin befindlichen Lieder zum

Gebrauch in den öffentlichen Gottesdiensten von den Geist¬

lichen gewählt werden dürfen, damit auch die Besitzer

der bisherigen Gesangbücher in einstweiliger Benutzung der¬

selben bis zur Einführung des allgemeinen neuen nicht

beeinträchtigt werden. Für die Landesihcile ungemischter

Confessionen wird, wann eine neue Auflage ihres bis¬

herigen Gesangbuches nöthig werden sollte, auch ange¬

messener interimistischer Bedacht genommen werden.

Zur Bildung und Erhebung des Kirchcnqcsangs soll

den schon bestehenden Verordnungen gemäß in allen Schu-



len besonderer Gesanguntcrrichl crtheilt werden; und ür

Städten, wo es die Umstände erlauben, dieses noch in

bcsondern Singinstitutcn geschehen.

L. P r e d i g t.

Zwei Jahre immer nach einer, in Evangelien und

Episteln wechselnden Pcricopcntabclle, in welcher zugleich

aus die Predigten über die Passionsgeschichte Rücksicht

genommen ist;

das 3te Iayr über freie Texte;

Der Anfang dieses dreijährigen EykluS wird mit den

freien Texten gemacht; die Perikopcn werden indessen

revidirc; auch zu einfachcrn Reden bcy den dazu geeig¬

neten Fällen, bleibt dem Prediger die freie Wahl.

Für auß.rordentlichc, von der obersten Kirchenbehörde

angeordnete, Feste behält sich dieselbe die jedesmalige Vor¬

schrift der Texte vor.

Die Form der Predigt, ob mit einem vielleicht vor-

zuzichenden cesondern Eingang? oder statt dessen mit ci-

n?m erweeklichen auf den Gegenstand der Predigt einleiten¬

den, und um Andacht und Erbauung dazu flehenden Ge¬

bet? wird der Wahl des Predigers überlassen.

Um durch öftere Wiederholung des GebetS des Herrn

dieses schone Muster jedes Gebeis nicht zum andachtloscn

Opas opsrattim endlich herabzuziehen, dürfte künftig das

sogenannte »stille« Unser Vater unterbleiben, jedoch soll

diese Abänderung nur nach und nach und mit Vermeidung

alles Anstoßes einlreten.

L. G e b e t.

Das Gebet des Herrn soll jedesmal an sonn -, seft--

und wochcntägizcn Gottesdiensten nach dem Hauptgebet,

und bet der Feier der Sakramente einmal gesprochen werden»

Die vereinigte Kirche nimmt für dasselbe die Uebcrsetzung

Matth. 6, 9 — ist.

wörtlich an?



Und es soll während desselben jedesmal, ousnchmlich

jedoch der mit vorgängiger andern gottesdienstlichen Hand¬

lung verbundenen Feier der Sakramente, ein Zeichen mit

der Glocke acgebcn werden.

Ucber die übrigen Gebete und Anreden siche 16.

§. 5 .
Ausserordentliche, dem öffentlichen Kultus auS

verschiedenen Gründen anhängige Gegenstände desselben sind:

Theils Verkündigungen von der Kanzel;

Außer den gesetzlichen Proklamationen der Ehcvcrlöbnisse

gehören hieher nur, und dürfen Statt finden

Solche, welche kirchliche Verordnungen, Handlungen

und Angelegenheiten betreffen, und

Sie geschehen erst nach völliger Beendigung der got¬

tesdienstlichen Andacht vor dem Segen, mir welchem

die Gemeinde entlassen wird;

Theils Einsammlung der verschiedenen kirchlichen Beiträge

zu milden Zwecken, und zwar

.->) des gewöhnlichen Kirchenopfers durch den umgehenden

Klingelbeutel während des Gottesdienstes, um diejcs

Opfer nicht mit andern Sammlungen nach demselben in

Zusammenstoß zu bringen. Zn Betracht der grossen

schon so oft gefühlten und gerügten Ungereimtheit, eimn

öffentlichen und besonders religiösen Vortrag mit der Auf¬

merksamkeit darauf durch eine bei dcn Zuhören umlaufende

Gcldsammlung mit oder auch ohne Schellengeläute zu stö¬

ren, soll künftig diese Sammlung unter dem Hauprge-

sang vor der Predigt, bei welchem die ganze Gemeinde auch

schon nach unten, §. 6. folgender Einrichtung beisammen ist,

geschehen. Da aber hiezu die Schullehrer, welche zugleich

Organisten und Vorsinger sind, nicht gebraucht werden

können, so eignet sich bei Landgemeinden, wo der

Schullehrer keinen Provisor hat, der Almoscnpfleger am

besten dazu; und es ist diesem, wie auch einem Provi-
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sor, wo ein solcher vorhanden ist, ein ehrbarer Mann aus

der Gememdc gegen eine für jedesmalige Sammlung

mäßige Belohnung aus dem Ertrag derselben, wenn er

solche fordert, als Gchülfe bcizugeben, damit diese mit

dem Geschäft nach Sonn- und Festtagen wechseln, oder

bei großem Gemeinden dasselbe unter sich in dem Schiff

und auf den Emporbühnen der Kirche in der Maße v?r-

thcilen können, um nicht nur damit während eines Ge¬

sangs von mäßiger Größe wohl fertig, sondern auch des¬

selben nicht ganz verlustig zu werden.

Aehnlichc Einrichtungen sind da, wo besondere Kirchendiener

angcftellt sind, mit den nörhigcn Gchülfcn bei großem

Gemeinden, zu treffen«

b) Durch besondere Collccten.

Sic sind wie bisher nach Endigung des Gottesdienstes an

den Kirchcnthürcn durch ausgestellte Becken unter jedes¬

maliger Aufsicht eines Kirchcnälteftcn zu erheben.

§. 6 .
Im Besonder»

I. Sonntägliche Handlungen.

Vormittags,

Sic beginnen mit einem der kleinen Sonntagslicdcr im

Gcsangbuchc.

Ihm folgt

Anrede und Gebet vor dem Altar, und diesem

der Hauptgesang, unter welchem auch das Kirchcnopfcr

eingesammclt wird; hierauf die Predigt mit folgendem

Hauptgebet, Gebet des Herrn, und Schlußvotum; dann

Kurzer Schlußgesang, während dessen der Prediger auf
der Kanzel bleibt, um sodann

die allfälligen Verkündigungen zu besorgen, und nach
denselben

mit dem auch von der Kanzel zu crtheilendenSegcn die

Gemeinde zu entlassen.



Nachmittags,

Katcchisatioii nach dem neuen Lchrbuchc, und ihrer

Institution gemäß nur mit der ledigen, der Schule entlas¬

senen Jugend beiderlei Geschlechts bis nach Vollendung ihres

18. Jahres.

Von der Schuljugend sollen keine andere, als auS

der obersten Klasse derselben dieser Katcchisation beigezogcn
werden.

In den Städten haben die Presbyterien das Recht, Dis¬

pensationen zu crthcilen, oder eine auf die Localverhältnisse

passende Einrichtung zu treffen.

Abendprcdigt,

in den größer» Städten jeden Sonn- und Festtag nach

der Katcchisation, mit einziger Umgehung dieser letztem an

sehr großen den Vormittagsgottcsdienst ungewöhnlich ausdeh-

ncndcn Kommuniontagen; in kleinern Städten, welche mehr

als einen Geistlichen haben, bleibt es bei der bisherigen Ob¬

servanz.

Dieser Nachmittagsgottcsdienst ist in abgekürzter Form

zu halten, wobei nämlich derselbe mit dem Hauptgcsang an¬

sängt, und der Prediger sogleich nach demselben die Kanzel
betritt.

§. 7.

II. Gottesdienstliche Handlungen in der
Woche.

In jeder Woche wird, außer der Wochcnkindcrlehre,

wo solche thunlich ist, Eine Betstunde gehalten.

Die in einigen Landesthcilcn bisher eingeführten tägli¬

chen Betstunden in dcr Charwoche sind hinfort an allen Orten

zu halten. Die Betstunde beginnt mit Gesang, welchem

nach kurzer Anrede die Vorlesung eines Kapitels aus der

Bibel mit erklärenden und erbaulichen Betrachtungen dar¬

über folgt, und schließt mit Gebet, Gesang und Segen.
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Die Geistlichen haben hinsichtlich dieser öffentlichen

Erbauungsstunde ihre Pflicht an ihrer Seite gewissenhaft

zu beobachten, cs mag die Versammlung gewöhnlich klein

oder zahlreich seyn.

Wenn in Städten die Wochenpredigt einqcführt ist,

vertritt diese die Stelle jener Betstunde; eben dieses kön¬

nen auch überall Kasualfälle mit öffentlichem Gottesdienste

thun, und in gleicher Maße die cinlretenden

Buß- und Bet tage.

Diese sonst monatlich augeordnctcn Bcttage werden, einem

«ft und vielseitig gemachten Vorschläge zu Folge, zu ge¬

hofftem bessern Eindruck daran, nunmehr auf vierteljähr¬

liche am Anfang jedes Quartals beschränkt; und sie wer-

den, um ihre Feier in gemischten Gegenden und Qrten vor

mannigfaltigem, unannehmlichen und sic störenden Zusam¬

menstoß zu bewahren, nunmehr wie dieses bereits in einem

solchen LandeSkhcilc statt findet, allgemein auf solche Tage

verlegt, welche auch die katholische Kirche feierlich begeht;

die äußere Form derselben richtet sich ganz nach Zeit und

Art des vormittägigen Gottesdienstes an Sonntagen, mit

alleiniger Umgehung des kleinen Sonntagsliedes zum An¬

fang desselben.
111. Fest- und Feiertage.

Die vereinigte cvangcl. Landeskirche begeht als solche:

den ersten Sonntag des Advents als Anfang des Kircheu-

jahrS,

die Geburt unserS Herrn und Erlösers Zesus Christus oder

Weihnachten in zwei ganzen Tagen;

den erfreu Tag des bürgerlichen Jahrs mit kirchlicher Feier; §

Len ganzen Donnerstag in der Eharwochc zur Erinnerung

hauptsächltch an die Einsetzung des heilige» Abendmahls,

nebst fortgesetzter Betrachtung über die Leidensgeschichte

Jesus; eben so

Len ganzen Feiertag in derselben Woche als den Todes¬

tag unsees Erlösers;



seine siegreiche Auferstehung, oder Ostern, in zwei ganzen

Tagen;

die Himmelfahrt Jesus in einem ganzen Tage;

die Ausgießung des heiligen Geistes oder Pfingsten, als

Gcburtsfeft der christlichen Kirche, in zwei ganzen Ta¬

gen; als Fortsetzung desselben

den nächstfolgenden Sonntag mit besonderer Aufmerksam¬

keit auf die charakteristische Grundlehre der christlichen

Kirche von der heiligen Dreieinigkeit, und

das Erndtefcft zur dankbaren Erinnerung an alle irdischen Seg¬

nungen des Jahrs am letzten Sonntage des Kirchenjahrs;

Hierzu künftig noch

Einen jährlichen, großen Busi- und Bcttag am

ersten Sonniag im September.

An einem von der Groschcrzoglichen Kirchensection

zu bestimmenden Sonntage jedes Jahrs soll des segen-

reichen Werkes der Einführung der Reformation in den

Badischen Landen in der Predigt und im Kirchengcbete

gedacht werden.

Die Form des öffentlichen Gottesdienstes an sämmt-

lich diesen Festen und Feiertagen bleibt der sonntäglichen

gleich. Ob zu besonderer Anregung und Erhebung des

Gemüthcs noch etwa ein kurzes Festlied oder Vers ei¬

nes solchen, zwischen dem Eingangsgcbete auf der Kanzel

und der Predigt, oder zwischen den Hauptabtheilungen

in der Predigt eine auf die Rede bezügliche Strophe

eines bekannten Liedes gesungen werden wolle, wird

des Predigers Ermessen überlassen.

Andere bürgerliche, mit kirchlicher F.ier zu verbin¬

dende Feste können in keinem Fall von einer weltlichen

Behörde allein, sondern nur in Kommunikarion mit der

nächsten geistlichen Aussichtsstelle und in gememschastlichcr

Ucbcreinkunft angcordnet, und durch gemeinschaftliche

Erlasse der berheiligten Geistlichkeit bekannt gemacht
werden.



IV. Feier der heiligen Sakramente»

1) Der heiligen Taufe.

Ihrer von dem zärtlichen Stifter unserer Kirche er¬

haltenen Institution gemäß gewährt und erklärt sie die

vorläufige feierliche Aufnahme des Täuflings in die öffent¬

liche Gemeinschaft seiner gläubigen Gemeinde durch einen

Lehrer derselben, und sie kann sonach auch von ihm ei¬

gentlich nur im Angesicht dieser Kirche vollzogen werden.

Die in den Städten haupsächlich und bei diftinguir-

tcn Klaffen so häufig gewordenen H a u s t a u s e n sind

der Institution und dem Zwecke der Taufe nicht ange¬

messen, und cs liegt den Pfarrern die wichtige Amtspflicht

ob, diesem Mißbrauch, so viel in ihren Kräften steht, zu

begegnen und dafür zu sorgen, daß die Täuflinge öffent¬

lich zur Drtskirche gebracht werden.

Die Zeit, innerhalb welcher dieses geschehen soll, darf

nach den Gcsundheitsumstanden des Kindes, der Beschaf-

scnbeit der Iahrszcit, der Witterung, und allfälligen bc-

sondcrn, wohl nachzugebenden Wünschen der Eltern bemes¬

sen werden; doch soll die Taufe in keinem Fall über 6

Wochen verschoben werden; sie werden am schicklichsten mit

Len in der Woche verordnetcn öffentlichen gottesdienstlichen

Handlungen verbunden; ihrem Zweck noch gemäßer sind

dazu die sonntäglichen Versammlungen der christlichen Ge¬

meinde Bor- oder Nachmittags, so oft der Gottesdienst nicht

zu lang dadurch ausgedehnt wird.

Nur ein ordinirter Geistlicher darf in der Regel die¬

selbe verrichten.

Dringende Fälle, wo sich Eltern durch ihr Gewissen ver¬

pflichtet glauben sollten, die Nothtaufe auch noch ferner an-

zuwcnden, gestatten allein eine Ausnahme.

Außer der in der Regel bei der Taufe erforderlichen An¬

wesenheit des Vaters können als Taufzcugen oder Pathen

alle ehrbaren Personen aus beiden christlichen Hauptkirchcn,



welcher nicht einer von der gecignctcnBchördc verfügten Aus¬

schließung unterliegen, dabei erscheinen.

Ihre nothwendige so wie ihre zulässige Zahl ist in den
vorliegenden Landesgcsetzcn bestimmt.

Kinder und auch solche, welche der Schule noch nicht

entlassen sind, dürfen an der Handlung selbst nicht Thcil
nehmen.

§» 10 .
2. Des heiligen Abendmahles;

Dieser heilvollen, der christlichen Kirche von ihrem er¬
habenen Begründer in Tcstamentöweise hintcrlassenen Stif¬
tung, in deren Feier sic nicht nur die innigste Verbindung
des Glaubens und der dankbaren Liebe mit ihm, ihrem
Haupte, und unter sich, in ihren Gliedern, in immer leb¬

haftem Gedächtniß erhält, und immer enger und wirksa¬

mer knüpft, sondern auch vor der christlichen Gemeinde
öffentlich bekennt und beurkundet.

Privat-Kommunionen liegen hiernach nicht in

dem Sinn und Zweck dieser Stiftung, und sollten nur

dem frommen Wunsche solcher Personen nachgegcben wer¬
den, welche durch eine lang anhaltende Kränklichkeit, un¬
vermeidlicher oder durch besondere körperliche Zustände rath-
samcr Weise an der öffentlichen Theilnahme verhindert

sind. Die noch häufig herrschenden Meinungen, welche den
eilenden Kommunionen todtkrauker Personen unterliegen,
werden die Geistlichen durch angemessene Belehrungen bei

schicklichen Anlassen allmählich zu berichtigen suchen.

Auch die öffentlichen Kommunionen sind mit ander»

öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen zu verbinden, i»
der Regel mit den sonntäglichen; doch können auch Feste,

welche auf Wochentage fallen, wie das erste Weihnachrs-

seft und die beiden festlichen Tage in der Charwoche dazu
gewählt werden.



Wie oft dies« heilige Feier im Jahr wiederholt rw'k-

den soll, mag hier nicht fest bestimmt werden. Es richtet

sich dieses hauptsächlich nach der Größe der Gemeinden.

Im Mindesten soll sic bey kleinen Gemeinden viermal

des Jahrs statt finden.

Nicht gut zu heißen ist die Gewohnheit in einigen

Gegenden, die Gemeinde nach Gcschlcchtcn, oder nach le¬

digem und verheirakhctem Stande aus verschiedene, ein¬

ander folgende, Sonntage zu diesem gemeinschaftlichen Lie¬

besmüh! zu berufen, und dadurch die Familien auch gegen

ihren Willen bcy denselben zu trennen.

Sollte je eine solche Maßregel von der Größe einer

Gemeinde mit einem einzigen Pfarrer geboten werden, so

wäre sic eher nach einer schicklichen Abthcilung deö Drts

cinzulciten.

Der Theilnahmc an dieser heiligen Handlung sind alle

Kirckenglicder fähig, welche das dazu erforderliche Alter

erreicht, und den nöthlgen Unterricht mit der darauf fol¬

genden Konfirmation erhalten haben, so lange sie nicht

einer zeitigen Ausschließung davon verfallen sind.

Auch Taubstummen und Blödsinnigen, an welchen

ein christliches Gemüth durch ihr Verhalten zu erkennen

ist, kann die Theilnahmc an diesem, das Herz in seiner

stillen Tiefe ansprechenden Gnadcnmirtel nicht versagt werden.

Gleich der Taufe darf dieses Sakrament nur von ei¬

nem ordinirceu Geistlichen aomiuistrirt werden.

Wo deren mehrere an einer Gemeinde sind, helfen sie

sich, und der an Jahren ältere derselben reicht daS Brod

dar, der jüngere den Kelch, und einer derselben spricht

nach Vollendung des heiligen Akts die Danksagung. Auch

reicht, wo zwei Geistliche administriren, Einer dem An¬

dern, der kommuniciren will, die heiligen Zeichen.

Anmeldungen zur Kommunion sind an sich schon

und zu praktischen Zwecken erforderlich, aber auch noth-



wendig i:m Zahl und Namen der jedesmaligen Kommu¬
nikanten aus mancherlei Gründen zu wissen. Ob diese

Anmeldung in dem Hause des Pfarrers, oder in der Kirche'

nach einem wöchentlichen Gottesdienst, mit dem darüber
auszunehmcndcn Verzeichnisse, geschehen, oder eben so mit
der Vorbereitung nach deren Schluß verbunden wer¬

den sott, wird dem Herkommen, oder dem Ermessen deS
Geistlichen mit dein Kirchenälteftenrath nach Orts - und
andern einschlägige» Verhältnisse» überlassen, jedoch wird
le n Bcichtgeld entrichtet.

O öffentliche Vorbereitung
geschieht in der stieget am Tage vor der Kommunion.

Sie hat die Form eines einfachen Gottesdienstes mit
Gesang, einer Rede vor dem Altar, Gebet und Schluß¬
gesang. Die Rede mir oder ohne besondern Text erinnert
in bündiger Darstellung an alle, oder auch einzelne bei
der Feier des heiligen Abendmahls in Betrachtung kom¬
mende Hauptmomcnte; und in dem Gebet legt der Predi¬
ger die reumüthigen Gesinnungen der Anwesenden, mit
der Bitte zu Gott um Vergebung der Sünden und seinen Bei¬
stand zur Besserung des Lebens, an den Tag, wozu, wie
zu der weiter sollenden Handlung die Liturgie nähere Vor¬

schrift gibt. Die Eröffnung der Komunionhandlung selbst,
wie der Beschluß derstloen, geschieht durch Absingung emeS
dazu geeigneten Licderverses. Die ganze Handlung wird
von den Anwesenden mit mildem Gesang begleitet.

Bei Verlesung der EinsctzungSwortc vor der Komunion

ist nicht, wie es häufig aus guter Meinung geschieht, auf

die ausgestellten Symbole hinzuweisen da sic ihren hohen
Werth, ihrer Jnstiiuuo» gemäß, erst in der Darreichung und
in dem Genuß erhallen.

§- 11 .
lieber dm eigentlichen, bei dieser Handlung in wesent¬

liche äußere Betrachtung kommenden Ritus hat sich die Go-

sammt- Evangelische Landeskirche dahin vereinigt:
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1) Es wird weißes, in längliche Stücke geschnittenes Brod

von dem Geistlichen gebrochen und den Kommunikanten

einzeln oder paarweise in die Hand gereicht; auf gleiche

Weise empfängt der Kommunikant den Kelch, dabei

soll eS aber dem Geistlichen erlaubt seyn, nach Befund

der Ilmstände nachzuhclsen, und namentlich den Kelch

auch selbst in der Hand zu behalten, wo und wann er

cs für nöthig erachtet.

2) Die bei der Darreichung des Brodes von dem Geistli¬

chen zu sprechenden Worte sind:

Christus spricht: «Nehmet hin und esset, das ist mein

Leib, der für euch gegeben wird. Das thut zu meinem

Gedächrniß. »

Bei der Darreichung des Kelchs:

Christus spricht: »Nehmet hin und trinket, das ist

der Kelch, das neue Testament in meinem Blute, das

für euch vergossen wird.»

Nach diesem Ritus wird das heilige Abendmahl erst¬

mals an dem Tage der Vereinigung, und an den bestimm¬

ten Sonn- und Festtagen in allen evangelischen Kirchen

des Landes gehalten. Sollten sich jedoch einzelne, wenige

oder mehrere Glieder in einer Gemeinde finden, die sich

durch ihr Gewissen verhindert fühlen konnten, an dieser

Abendmahlsfeicr Theil zu nehmen, so soll gegen solche mit

christlicher Schonung der Gewissen verfahren, und den

Geistlichen überlassen und aufgegcbcn werden, ihnen, auf

ihr vorgängiges Anmelden bei ihm, und nach geschehenem

Versuch, sie durch evangelische Belehrung zur gemein¬

schaftlichen Feier des heil. Abendmahls mit der Gemeinde

zu veranlassen, an einem von ihm zu bestimmenden Sonn¬

tage, an dem das heilige Abendmahl nicht für die Ge¬

meinde gehalten wird, und zu einer andern als der regel¬

mäßigen Zeit des auch an diesem Tage für die Gemeinde

zu haltenden Gottesdienstes, das heilige Abendmahl »ach

dem bisherigen Ritus auszutheilen» Doch soll auch diese
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Vergünstigung nur für diejenige» gelten, die i,n Augen¬

blick der Bereinigung bereits konsirmirt sind. Die künftig

? zu Konfirinirenden haben eS nach dem oben vorgeschriebe-

ncn Ritus für inuner zu empfangen.

§- ^ 2 .

^ V. Konfirmation.

Sie steht zwischen Verheil. Taufe und dem heil. Abend¬

mahl; führt die durch die Taufe der christlichen Kirche Zuge-

sagrcn und in den Lehren derselben Unterrichteten nun mit

deren eigenem Lewusitscyn und Anerkenntnis; öffentlich und

feierlich in die Gemeinschaft dieser Kirche ein, berechtigt sie

>i dadurch zur künftigen Thcilnahmc an dem zweiten fortgchen-

den Gnadcnmittcl in derselben, und gewährt ihnen diese so-

- gleich erstmals im Angesicht der Kirche.

Privak-Konfirmationen sind also dem kirchli¬

chen Geist und Zwecke dieser Institution eben so fremd,

als Haustaufcn, und Privat-Kommunionen, und die Geist¬

lichen haben sie gleich diesen möglichst zu beseitigen,

i Der, der Kommunikation vorhergehende besondere Ne-

ligionsunlcrricht fällt in Folge der neuerlichsten Bcrathung

, mit der gesummten Evangelischen Landeskirche darüber,

^ noch ferner in das Winterhalbjahr, und fängt in der Woche

; des ersten AdvcntS an.

Es ist zu besserem Gedeihen dieses Unterrichts gut,

wenn die Katechumenen schon am Anfänge desselben das

landesgesetzliche Alter, nämlich die Knaben das 14te und

- die Mädchen das 13te Jahr vollendet haben, doch wird

^ die Erreichung dieses Alters bis zur Mittlern Konfirmations-

zeit, also dis zum 23. April, unter Voraussetzung der er-

^ forderlichen Schulbefähigung, kraft dieser Gencraldispensa-

lion nachgesehen. Eine weitere Dispensation findet nur

j- aus bcsondern Gründen statt, und kann nur von der höch-

^ sten Kirchenbehörde auf besondere Vorstellung ertheilt wer-

^ 3
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kcn; eben so partielle Spätjahrskonfirmationen aus be¬

sonders bewegenden Ursachen.
Die gesetzlichen Konsirmandcntabellen sind von den

Dekanaten und Kirchcnministcrien, wo deren für jetzt noch

sind, 6 Wochen vor Anfang des Unterrichts an die obere

evangelische Kirchenbchörde einzusenden, und haben die er¬

forderlichen Notizen, wie bisher, von allen an die Reihe ^
kommenden Katcchumencn zu geben, bei denen, welche

obgedachtc besondere Dispensationen wünschen, auch die
besonder», gewissenhaft erhobenen Gründe.

Da diese Tabellen einen rein kirchlichen Gegenstand
betreffen, so sind sie künftig auch allein von den Dekana¬
ten, ohne Bcizug der weltlichen Aemter, zu besorgen.

Die Konfirmation kann künftig nur bei ganz kleinen

Gemeinden, also bei sehr kleiner Zahl der Konfirmanden
noch in Einer ununterbrochenen Handlung statt finden.
Bei allen Mittlern und größer» Gemeinden zerfällt sic,

um durch die lange Dauer des GottcSdienjteS weder Auf¬
merksamkeit und Andacht zu ermüden, noch der Gesund¬
heit nachteilig zu werden, in die 2 Hauptabhandlungcn,
->) Prüfung, und
k>) Konfirmation mit erster Kommunion an verschiedenen

nicht fern von einander liegenden Tagen.
Als allgemeine Regel und Vorschrift wird der Sonn¬

tag Judica zur wirklichen Konfirmation festgesetzt, wonach

ihr die Prüfung am Sonntag Okuli Nachmittags statt
der Katcchisation vorangcht.

Wo besonderes Herkommen, oder besondere Verhält¬
nisse cs wünschenswerrh machen, mag die Konfirmation

aus den Sonntag Ouasimodogeniti, jedoch nicht länger ,
verschoben werden, und die Prüfung geht ihr am Oster¬
montag voran.

Einzelne, dieser besonders gutmüthlichen Feier ent¬
sprechende Einrichtungen sind der Einsicht und dem Er¬

messen des Geistlichen und Kirchenältcstenraths überlassen.
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Nur ein ordinirter Geistlicher kann die Konfirmation
versehen.

VI. Ehceittsegmmgen oder Kopulationen.

Erst, wenn alle weltlichen landcsverfassungsmäßigen

Legalitäten eines Ehcverlöbnisses iin Reinen sind, lrikt die

Kirche mit ihrem eben so alten als segenvollcn Amte hinzu,
knüpft die wirkliche Ehevcrbindung, legt die sittlich reli¬
giöse Weihe und Verpflichtung auf dieselbe, und begrün¬
det dadurch die Heiligkeit dieses Standes, auf welcher
die ersten und theucrstcn Interessen der Menschheit, und
des allgemeinen wie des einzelnen Wohls so tief ruhen.

Der Geistliche hat sich also alle jene Legalitäten genau

bekannt zu machen, um in diesem gemischten und wichti¬

gen Theil seiner Amtsführung besonnenen Schritts gehen
zu können, und

hat sich vor aller vorgängigcn Erfüllung derselben ge¬
nau zu versichern, ehe er eine Trauung vornimmt;

Namentlich wird er sich eine solche, wozu vorgängige

Aufgebote in verschiedenen Gemeinden erforderlich sind, ehe
er die beglaubigten Zeugnisse von deren Vollziehung oder
die sogenannten Dimissoriales erhalten hat, nicht erlau¬
ben, und

Am wenigsten noch die so scharf verpönte Trauung
ganz fremder Personen, ohne von den ihm Vorgesetzten
geistlichen, und weltlichen Behörden dazu ermächtigt zu
seyn.

Auch diese kirchliche Function kann nur durch einen
ordinirten Geistlichen statt finden.

Die Kirche muß wünschen, daß alle Einsegnungen
oder Trauungen in öffentlicher gottesdienstlicher Handlung
geschehen, doch hat sie gegen stille Trauungen in der Kirche

oder im Hause weniger als bei Zandern kirchlichen Hand¬

lungen einzuwcnden, da für die nöthige Oeffcntlichkeit

3 «
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derselben schon durch die vorgängige Proklamation gesorgt

>st;

Auch wird es dem freien Willen der Verlobten aus

Evangelischer und Katholischer Kirche von diesseits anheim

gegeben, ob sic sich von beiderlei Pfarrern, oder nur von

einem derselben wollen einsegnen lassen. DaS Weitere

sagt die Dienstwcisung für die Beamten des bürgerlichen H

Standes.

§. 14 -
VII. Leichenbegängnisse.

Ihre äußere Einrichtungen mit Zugehördcn sind haupt¬

sächlich weltlich polizeilicher Natur, und richten sich nach

örtlichen Verhältnissen, nothwcndigcn Erfordernissen mit

beschränkten, oder Konvcnienzen mit bessern Mitteln dazu,

nack Stand der Volksmeinung, Herkommen u. dgl. Das

allgemeine Gesetz für sie ist Decenz ohne Luxus.

Die Kirche nimmt jedoch auch diesen Nacht- und Licht¬

punkt des irdischen Lebens für ihre heiligen Zwecke in An¬

spruch, stellt ihn in die religiöse Ansicht, und b.cnutzt den

ernsten Anblick des Todes zu tiefer Wirkung auf die Heber-

lebenden. Darum läßt sie jedes verblichene Mitglied ih¬

rer Gemeinschaft durch einen Geistlichen an das Grab be¬

gleiten, und

gibt ihm eine einfache gottesdienstliche Feier an dem¬

selben mit Rede und Gebet, und wo es herkömmlich ist,

oder verlangt wird, mit Gesang, oder eine ausführlichere

in der Kirche nach der Beerdigung mit freier Rücksicht aus

die Lokalitäten und den Wunsch der Hinterbliebenen in

Auftrag. ^

Um dieses kirchlichen Anthcils willen tritt bei allfäl¬

ligen Veränderungen der äußern Form das Ermessen des

Kirchcnältcstcnrakhs ein — in den größer» Städten mit

Beirath der besondern Polizei, wo sich eine solche be¬

findet; auch erkennen beide gemeinschaftlich über die zwei-
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felhaften Fälle l>on<!st.ie «epulturae; in andern Orten holl

der Kirchcnältcstenrath die Entscheidung der nächstvorgesetz-

tcn geistlichen und weltlichen Behörde ein.

§. 15 .
^ Für alle diese Gegenstände des gewöhnlichen Kultus

ertheilt die neue durch Beiträge der Landesgeistlichleit zu

vervollständigende, dann aber binnen Jahresfrist einzufüh-
rcnbe

Liturgie oder Agende

die erforderlichen Formulare in Anrede, Gebet und Ritua¬

lien, wozu noch die Formulare für spcciclle Fälle, als Or¬

dinationen und Präsentationen der Geistlichen u. s. w.

kommen; und wenn die Kirche damit einem wichtigen Be¬

dürfnisse ihrer Bereinigung zu Einem Geist und Gemüth

entgegen kommt, so erwartet sie auch mit Zuversicht von

ihrer gesammten Geistlichkeit, daß sic dabei die §. 2. ent¬

wickelten Gründe für durchgängige Gleichförmigkeit nicht

aus den Augen lassen, und, dem Hauptzweck einer solchen

Landesliturgie entsprechend, sich dem ständige» Gebrauch

derselben überhaupt, bei der Feier der heiligen Sakramente

aber insonderheit, zur unverbrüchlichen Pflicht machen werde.

So sehr sie übrigens dadurch eine heilsame Gleich¬

förmigkeit zu erstreben sucht, so soll damit doch den Geist¬

lichen die Freiheit nicht benommen scyn, bei ausserordent¬

lichen Fällen, wo sie cs für nöthig achten, andere, den¬

selben mehr angemessene Anreden und Gebete zu gebrau¬

chen, jedoch soll dieses nur alö Ausnahme betrachtet wer-

P den, und jeder Geistliche, der sich dieselbe erlaubt, gehal¬

ten seyn, sich nöthigenfalls dcshalben zu rechtfertigen. Zn

der nächsten Zeit, nach geschehener Bereinigung, ist cs je¬

doch durchaus nöthig, daß ein icdcr Geistliche sich streng

an die vorgeschriebenc Ordnung und Form halte, und

namentlich von den vorgcschricbencn Formularen bey den

Feier des heiligen Abendmahls nicht abwciche.

1



§.
Noch wirft diese Kirchcnordnung ihren Blick auf ein

Geschäft, welches der Geistlichkeit aus besonder»; Aufträge
deö Staats obliegt, wiewohl cs von diesem für rein welt¬
lich angesehen wird.

Dieses ist die
Führung der Kirchenbücher.

Nach dieser Ansicht handelt der Geistliche dabei als
Beamter des bürgerlichen Standes, und hat sich in dieser

Eigenschaft alle darüber ergangenen und noch ergehenden Vor¬
schriften der weltlichen GcsetzgebungSstclle genau bekannt

zu machen, auch sich pünktlich darnach zu achten.
Zur Bemerkung hiehcr kommt nur, daß von dem Tag

an, als die Vereinigung beider evangelischen Konfessionen
durch allgemeine öffentliche Feier derselben förmlich cingc-

tretcn ist, in den OrtSgcmeindcn mit bisher getrennten
Konfessionen und Pfarreien auch ihre hiSherigcn besondern
Kirchenbücher noch bis zu wirklich erfolgter Zusammen¬
legung in Eine Kirchengemcinde und Pfarrei bcizubchalten,
und nur mir Abschluß des vorhergehenden unter dem Titel:

Vereinigte Evangelisch-Protestantische Kirche,

fortzuführcn, bei cintrctendcr obgcdachtcr Zusammenle¬
gung aber sogleich ganz zu schließen, und zu beseitigen, und

neue Bücher mit erwähntem Titel anzulegcn sind; wohin¬
gegen in den Gegenden und Orten ganz ungemischter oder

sehr gering gemischter Konfession die bisherigen Bücher fer¬
nerhin, so weit sie reichen, bcibchaltcn werden können, von
dem Tage aber der feierlich publicirten und festlich began¬

genen Kirchcnvcrcinigung an ebenfalls im Kontext abzuschlics-
scn, und unter dem gleichmässigen, auf einem besondern
Blatt angeführten Titel:

Für die vereinigte evangelische protestantische Kirche,

bis zum Bedürfniß neuer Bücher mit solchem Titel
fortzuführen sind.



§. 17.

Nach obigen Bestimmungen der Kirchen-Ordnung ha¬

ben sich die Geistlichen von dem Feste der Vereinigung an

in allem zu richten. Um der wohlthätigcn Gleichförmig¬

keit willen tragen sie hinfort, und zwar zuerst an dem

Vereinigungsfcftc, sammtlich in dc^ Kirche den in einzelnen

Landesthcilen üblichen und nach Beschluß der General-Sy¬

node allgemein cinzuführendcn sogenannten Kirchenrock.

Jede bestehende Kirche behält übrigens ihre bisherige

Einrichtung und Ausschmückung, bei neu zu erbauenden ist

die anständige und würdige Art und Weise derselben dm

Gemeinden überlassen.

Was die Begräbnisse angeht, können zwar, wo es

bisher Sitte war, zum Andenken an die Verstorbenen,

und als Zeichen frommer Liebe, Kreuze auf ihre Gräber

gesetzt, doch sollen dieselbe dem Leichcnzug nicht vorgctra-

gcn werden.

Als übereinstimmend mit dem Commissionsbericht und

den Synodalbcschlüssen beglaubiget.

Karlsruhe den 15. August 1821. -

vr. Karb a ch.

Als Sekretär der Gen. Synode.
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